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Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung
Ein Unfall, eine Krankheit oder

altersbedingte Krankheit können
dazu führen, dass man seine Ange-
legenheiten nicht mehr selbstver-
antwortlich regeln kann.

Mit einer Vorsorgevollmacht er-
möglichen sie es aber ihren Ange-
hörigen oder anderen Vertrauen-
spersonen, dann wichtige
Entscheidungen für sie zu treffen.

Viele Menschen denken immer
noch, dass Ehepartner oder Kinder
automatisch für sie entscheiden
dürfen, wenn sie das selbst nicht
mehr können. Doch Angehörige
haben in einer solchen Situation nur
dann eine allumfassende Vertre-
tungsvollmacht, wenn ihnen aus-
drücklich eine Vollmacht erteilt wur-
de. Ist dies nicht der Fall, wird unter
Umständen die Bestellung eines ge-
setzlichen Betreuers durch das Be-
treuungsgericht notwendig. Dabei
werden zwar die nächsten Verwand-
ten berücksichtigt. Doch wenn aber
die Angehörigen oder andere Ver-
trauenspersonen eine Vollmacht
haben, entfällt der Umweg über das
Gericht. Auch wenn es eine Patien-
tenverfügung gibt, kann es sinnvoll
sein, diese im Ernstfall durch einen
Bevollmächtigten durchsetzen zu
lassen.

Welche Lebensbereiche betrifft
die Vorsorgevollmacht?

Die Vollmacht kann sich auf a l l e
Lebensbereiche beziehen, von der
Vermögensverwaltung bis hin zur
Auswahl eines geeigneten Pflege-
heimes. Eine Vollmacht kann als
Generalvollmacht erteilt werden. Es
ist ebenfalls möglich, nur für spe-
zielle Bereiche (z.B. medizinische
Angelegenheiten) eine Vollmacht zu
erteilen. Dann allerdings kann für
andere Bereiche zusätzlich die Be-
stellung eines Betreuers notwendig
werden.

Genügt eine Generalvollmacht
zur Vorsorge?

Wenn sie für die folgenden Fälle
eine Vollmacht erteilen wollen, müs-
sen sie diese auch bei einer Gene-
ralvollmacht ausdrücklich benen-
nen. Entscheidungen über ärztliche
Untersuchungen, Heilbehandlun-
gen oder medizinische Eingriffe,
wenn hierbei Lebensgefahr besteht

(etwa bei einer Herzoperation)
oder ein schwerer langfristiger Ge-
sundheitsschaden (z.B. Amputation)
zu erwarten ist. Falls der Arzt und
der Bevollmächtigte nicht einver-
nehmlich den mutmaßlichen Pa-
tientenwillen feststellen können,
entscheidet hier trotz Vollmacht das
Betreuungsgericht. Eine Patienten-
verfügung kann hilfreich sein, in
diesem Fall Klarheit über den Pa-
tientenwillen zu halten. Entschei-
dung über geschlossene Unterbrin-
gung oder andere Freiheit
beschränkende Maßnahmen.

Auch entscheidet trotz Vollmacht
immer das Betreuungsgericht mit.
Entscheidung über eine Organ-
spende.

Was geschieht, wenn ich meine
Angelegenheiten nicht mehr al-
leine regeln kann und keine
Vorsorgvollmacht ausgestellt
habe?

Ist dies der Fall, kann die Bestel-
lung eines Betreuers notwendig
werden. Auch für diesen Fall kann
vorgesorgt werden. Wenn in einer
so genannten Betreuungsverfügung
ihre Wünsche für eine Betreuung
dargelegt und ggf. einen Betreuer
ihrer Wahl vorgeschlagen haben,
setzt das Gericht unter Berücksichti-
gung ihrer Verfügung einen Betreu-
er ein und kontrolliert, ob die Be-
treuung soweit wie möglich ihren
Wünschen entspricht.

Für wen ist die Betreuungsver-
fügung besser geeignet als die
Vollmacht?

Die Betreuungsverfügung kommt
vor allem für jene in Betracht:

l die niemanden eine Vollmacht
anvertrauen wollen sondern eine
Kontrolle durch das Betreuungs-
gericht wünschen.

l die keine nahe stehende Person
mehr haben, aber in einer Verfü-
gung ihre Wünsche bezüglich ih-
rer Betreuung - auch durch einen
möglicherweise fremden Betreu-
er - deutlich machen wollen.

Weitere Informationen über Vor-
sorgevollmacht, Betreuungsverfü-
gung und Patientenverfügung findet
man auch über die in jeder Stadt
vorhandenen Beratungsstellen so-

wie unter anderem auch auf
www.MeinASB.de

Pflegelotse hilft bei Suche nach
Heimplatz

Die Zahl der Pflegeheime ist in
den vergangenen Jahren stetig ge-
stiegen. Die Einrichtungen werben
mit modernem Wohnambiente, in-
dividuellen Betreuungskonzepten
und zuvorkommenden Pflegeperso-
nal.

Da fällt es schwer, aus dem viel-
fältigen Angebot eine geeignete
Einrichtung im Pflegefall auszuwäh-
len. Wichtig ist, sich nicht von Hoch-
glanzprospekten blenden zu lassen,
vielmehr sollen in erster Linie eine
intensive Betreuung und eine quali-
fizierte medizinische Versorgung
ausschlaggebend für die Wahl ei-
nes Pflegeheimes sein. Der neue
Pflegelotse der Krankenkassen bie-
tet deshalb mehr Transparenz in der
Pflege. Pflegeeinrichtungen in ganz
Deutschland wurden vom Medizini-
schen Dienst der Krankenkassen
hinsichtlich ihrer Qualitätskriterien
geprüft und benotet. Die Ergebnisse
sind für jeden u.a. im Internet ein-
sehbar. Die Pflegenote ist eine wich-
tige Orientierungshilfe, zusätzlich
sollten aber auch die in Frage kom-
menden Einrichtungen besichtigt
werden. Am besten sucht man die
Heime zu verschiedenen Tageszei-
ten auf, um den Alltag mitzuerle-
ben. Weitere Informationen hierzu
findet man auch im Internet unter

www.pflegelotse.de.
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